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Einbeziehungssatzung

- ENTWURF -

Gemeinde

Geltendorf

Landkreis Landsberg am Lech

"OT Petzenhofen Flur Nrn.

0 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m

M = 1:1000

Geltendorf, den . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Robert Sedlmayr

Erster Bürgermeister

Ausgefertigt:

Planzeichnung (Teil A)

N: / 2.Kissing / 2022 / 1.22.550 / 08-CAD / 02-Städtebau / 141022ES.dwg

KISSING, den 23.03.2023

VERFAHRENSVERMERKE

a. Der Gemeinderat der Gemeinde Geltendorf hat in der Sitzung vom . . . . . .

die Aufstellung der Einbeziehungssatzung "OT Petzenhofen, Flur Nrn.

b.

c.

Die Gemeinde Geltendorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom . . . . . . .

die Einbeziehungssatzung "OT Petzenhofen, Flur Nrn. 1748 und 1748/1 gemäß

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 

1748 und 1748/1" beschlossen.

Abs. 2 i.V.m. §13 BauGB mit Schreiben vom . . . . . . . bis zum . . . . . . beteiligt.

Der Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom . . . . . . . .

wurde mit der Begründung gemäß §3 Abs. 2 i.V.m. §13 BauGB in der Zeit

 §34 Abs.4 und BauGB sowie §10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . .

Geltendorf, den . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gemäß §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Einbeziehungssatzung "OT Petzenhofen, Flur Nrn. 1748 und 1748/1"

Geltendorf . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Robert Sedlmayr

Erster Bürgermeister

Erster Bürgermeister

vom . . . . . . . bis zum . . . . . . . öffentlich ausgelegt.

Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht.

e.

Robert Sedlmayr

Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom . . . . . .

d.

Der Satzungsbeschluss zur Einbeziehungssatzung wurde am . . . . . . .

N

O

S

W

1748 und 1748/1 "

ist damit in Kraft getreten.

Externe Ausgleichsfläche (Teilplan 2)

M= 1:1000

Flurnummer 550 , Gemarkung Hausen

Größe Ausgleichsfläche: mindestens 245 m²

 als Satzung beschlossen.

5,00

1750

LEGENDE EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE

Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft für die

Einbeziehungssatzung "OT Petzenhofen Flur Nrm. 1748 und 1748/1"

bestehendes Biotop


	Pläne und Ansichten
	Variante_1


